UNTERLAGEN FÜR DIE ANERKENNUNG ALS JURISTISCHE PERSON DES PRIVATRECHTES

_______________________________________________

· Ansuchen mit Stempelmarke (Ausnahme: EO, APS, CONI, Onlus)
· Anzahl der Mitglieder
· Grund für die Anerkennung

· notariell beglaubigte und registrierte Kopie 

· der Gründungurkunde
· des Statutes

· Wille des Vereins, um für die Anerkennung anzusuchen – entweder in der Gründungsurkunde oder in Vollversammlungsbeschluss (+ Grund für Anerkennung)
· Mindestvermögen (Sparbuch, vinkuliertes KK. Wertpapiere, beeidete Schätzung bei Liegenschaften)
· Erklärung, dass das Vermögen erhalten bleibt

· Jahresabschlussrechnung

· Haushaltsvoranschlag

· Tätigkeitsbericht

· Liste Vorstandsmitglieder mit Steuernummer und Amtsannahme
· Beschluss der Vollversammlung, aus welchem die Wahl des Vorstandes hervorgeht
· Erklärung des gesetzl. Vertreters, dass keine Gründe für die Nichtwählbarkeit bestehen (Art. 2382 ZGB)
· Kopie der Identitätskarte
